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Einleitung

Eine zentrale Herausforderung für das völkerrechtliche Vertragsschlussverfahren
besteht darin, einen Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der internationalen Zu-
sammenarbeit und den Erfordernissen der Demokratie herzustellen.1 In vielen
Staaten – insbesondere den demokratisch verfassten – wird der parlamentarische
Gesetzgeber an der Entscheidung über den Abschluss völkerrechtlicher Verträge
beteiligt.2 Eine solche Parlamentsbeteiligung erhöht die politische Legitimation von
Verträgen und reduziert das Risiko vonVertragsverletzungen, kann auf der Kehrseite
aber auch die zwischenstaatliche Zusammenarbeit verzögern und erschweren.3

Dieser Konflikt zwischen den Bedürfnissen der zwischenstaatlichen Zusammenar-
beit und den verfassungsrechtlichen Vorgaben prägt insbesondere das völkerrecht-
liche Frustrationsverbot (engl.: „interim obligation“)4 und die vorläufige Anwen-
dung, die im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen.

Das Frustrationsverbot aus Art. 18 Wiener Vertragsrechtskonvention („WVK“)5

verbietet Staaten, im Zeitraum zwischen Unterzeichnung und Inkrafttreten das Ziel
und den Zweck eines völkerrechtlichen Vertrages6 zu vereiteln. Die in Art. 25 WVK
vorgesehene vorläufige Anwendung wiederum ermöglicht es ihnen, einen Vertrag
bereits vor seinem Inkrafttreten ganz oder teilweise anzuwenden. Beide Vorschriften
reagieren damit auf Herausforderungen für das völkerrechtliche Vertragsschluss-
verfahren, die sich aus seiner Verzögerung durch die innerstaatliche Parlaments-
beteiligung ergeben (A.). Aus völkerrechtlicher Sicht können die Pflichten aus dem
Frustrationsverbot und der vorläufigen Anwendung eines Vertrages von der Exe-
kutive bereits ausgelöst werden, bevor der parlamentarische Gesetzgeber die in-
nerstaatlich für den Abschluss des Vertrages erforderliche Zustimmung erteilt hat.
Aus Sicht des innerstaatlichen Rechts entsteht dadurch ein gewisserWiderspruch zur
innerstaatlichen Gewaltenteilung beimAbschluss völkerrechtlicher Verträge und die

1 JanKlabbers, Treaties, Conclusion and Entry into Force (2006), Rn. 5, online: https://opil.
ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1484 (zuletzt ge-
prüft am 26.02.2022).

2 Für eingehendere Ausführungen zur Parlamentsbeteiligung beim Abschluss völker-
rechtlicher Verträge siehe infra A.I.1.

3 Jan Klabbers, Treaties, Conclusion and Entry into Force (2006), (Fn. 1), Rn. 5.
4 Im Folgenden ist mit „Frustrationsverbot“ stets das völkerrechtliche Frustrationsverbot

gemeint, sofern keine abweichenden Angaben gemacht werden.
5 Vienna Convention on the Law of Treaties (23.05.1969), 1155 United Nations Treaty

Series 331 (nachfolgend: „WVK“).
6 Im Folgenden handelt es sich bei „Verträgen“ stets um völkerrechtliche Verträge, sofern

keine abweichenden Angaben gemacht werden.

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1484
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1484
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1484
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1484
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1484


Gefahr, dass das Parlament ohne vorherige Mitwirkung in seiner Gesetzgebungs-
tätigkeit beeinträchtigt wird. Obwohl dieses Spannungsverhältnis der vorvertragli-
chen Pflichten zur innerstaatlich vorgesehenen Gewaltenteilung im Grundsatz be-
reits bekannt ist, verbleiben noch einige ungelöste Fragen, denen die vorliegende
Arbeit gewidmet ist (B.). Das Ziel der Untersuchung ist es dabei, neben dem
Spannungsverhältnis auch mögliche Lösungsansätze eingehender zu analysie-
ren (C.). Dabei soll auch ermittelt werden, ob speziell das deutsche Grundgesetz für
eine differenzierende Lösung offen ist. Denn die bislang in der Literatur vertretenen
Ansätze erzeugen keinen Ausgleich zwischen den – im Grundgesetz anerkannten –
Bedürfnissen der internationalen Zusammenarbeit und den Rechten des parlamen-
tarischen Gesetzgebers, sondern gewähren der einen oder der anderen Seite den
Vorrang.

A. Frustrationsverbot und vorläufige Anwendung
im Vertragsschlussverfahren

Um die Funktion von Frustrationsverbot und vorläufiger Anwendung zu verste-
hen,mussman sich zunächst dasmoderne völkerrechtliche Vertragsschlussverfahren
vor Augen führen (I.). Dessen Schwäche besteht darin, dass nach Abschluss der
Verhandlungen in der Regel noch viel Zeit bis zum Inkrafttreten eines Vertrages
vergeht (II.). Für die dadurch entstehenden Probleme sollen das Frustrationsverbot
und die Möglichkeit zur vorläufigen Anwendung völkerrechtlicher Verträge Abhilfe
schaffen und damit gewährleisten, dass völkerrechtliche Verträge ein effektives
Handlungsinstrument darstellen (III.).

I. Modernes Vertragsschlussverfahren

Das moderne völkerrechtliche Vertragsschlussverfahren ergibt sich aus der
Wiener Vertragsrechtskonvention, die überwiegend dem aktuellen Gewohnheits-
recht entspricht.7 Demnach muss ein Staat vertragliche Pflichten erst erfüllen, wenn
er der vertraglichen Bindung zugestimmt hat und der Vertrag für ihn in Kraft getreten
ist.8Die Zustimmung zur vertraglichen Bindung kann entweder im einfachen oder im
zusammengesetzten Vertragsschlussverfahren erteilt werden,9 wobei multilaterale
Verträge in der Praxis meist im zusammengesetzten Vertragsschlussverfahren ge-

7 Vgl. James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law (9. Aufl. 2019),
353–354.

8 Vgl. Art. 11–15 und 26 WVK.
9 Wolf Heintschel von Heinegg, Die völkerrechtlichen Verträge als Hauptrechtsquelle des

Völkerrechts, in: Epping, Volker/Heintschel von Heinegg, Wolf, Völkerrecht (7. Aufl. 2018),
464–465 Rn. 8.
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schlossen werden.10 Im einfachen Vertragsschlussverfahren erteilt ein Staat seine
Zustimmung zur vertraglichen Bindung bereits mit der Unterzeichnung durch einen
Vertreter.11 Im zusammengesetzten Verfahrenwiederum schließt die Unterzeichnung
lediglich die Vertragsverhandlungen ab und legt den Vertragstext endgültig fest.12

Die Zustimmung zur Bindung an den Vertrag wird hier hingegen erst in einem zu-
sätzlichen Schritt durch die Ratifikation oder einen ihr gleichstehenden Akt13 er-
teilt.14 Als „Ratifikation“ versteht man im Völkerrecht die so bezeichnete völker-
rechtlicheHandlung, durch die ein Staat auf internationaler Ebene seine Zustimmung
bekundet, durch einen Vertrag gebunden zu sein.15

DieEntstehungsgeschichte des zusammengesetztenVertragsschlussverfahrens ist
eng mit der Demokratisierung verknüpft und ging mit einem Bedeutungswandel für
die Unterzeichnung einher (1.). Obwohl sich die Funktion der Unterzeichnung im
Laufe der Zeit geändert hat, kommt ihr auch heute noch eine gewisse rechtliche und
politische Bedeutung zu (2.).

1. Entstehung des zusammengesetzten Vertragsschlussverfahrens

Historisch gesehen, gehen das zusammengesetzte Vertragsschlussverfahren und
der damit verbundene Bedeutungswandel der Unterzeichnung im 19. Jahrhundert
auf eine zunehmende demokratische Verfasstheit von Staaten und die Verankerung
von Gewaltenteilung in den jeweiligen Verfassungen zurück.16 Dies hat auch die
International Law Commission („ILC“; „Völkerrechtskommission“) in dem ihren
Entwurf zur Vertragsrechtskonvention begleitenden Kommentar ausdrücklich an-
erkannt.17

Zu Zeiten des Absolutismus war der entscheidende Schritt ins Leben eines
Vertrages noch seine Unterzeichnung. Mit einer anschließenden Ratifikation be-
stätigte der Monarch als alleiniger Träger der Staatsgewalt lediglich, dass die ihn
vertretenden Personen ihre Verhandlungsmacht nicht überschritten hatten. War dies

10 Vgl. Treaty Section of the Office of Legal Affairs, Treaty Handbook (2012), 6.
11 Vgl. Art. 12 IWVK; der Unterzeichnung gleichstehen können gemäßArt. 12 IIWVKdie

Paraphierung und die Unterzeichnung ad referendum.
12 Vgl. Art. 10 lit. b) WVK.
13 „Annahme“ und „Genehmigung”, die von Art. 14 II WVK genannt werden, entsprechen

entweder dem „Beitritt“ oder wie hier der „Ratifikation“. Daher werden sie im Folgenden nicht
mehr gesondert erwähnt werden. Für eine eingehendere Darstellung siehe Anthony Aust,
Modern Treaty Law and Practice (3. Aufl. 2013), 100–101.

14 Vgl. Art. 14 WVK.
15 Diese Definition von „Ratifikation“ entspricht derjenigen in Art. 2 I lit. b) WVK.
16 Für nähere Ausführungen zur Geschichte des modernen Vertragsschlussverfahrens siehe

Curtis A. Bradley, Treaty Signature, in:Hollis, DuncanB., TheOxfordGuide to Treaties (2014),
208–210; Jan Klabbers, Treaties, Conclusion and Entry into Force (2006), (Fn. 1), Rn. 6–7.

17 Vgl. Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, in: Völkerrechtskom-
mission, Yearbook of the International Law Commission, Vol. II (1966), 197.
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